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1. Besonderheiten bei Verträgen 

mit nahen Angehörigen 
 

Zum Jahresende hin werden häufig Verträ-
ge neu abgeschlossen oder an geschäftliche 
oder gesetzliche Veränderungen angepasst, 
die ab dem nächsten Jahr greifen sollen. 
Hier gilt zu beachten, dass Verträge zwi-
schen Unternehmer oder Personengesell-
schafter und deren nahen Angehörigen 
grundsätzlich im Fokus der Finanzverwal-
tung stehen. Das können Mietverträge über 
die Nutzung von Grundstücken, Gebäuden 
oder Gegenständen oder aber auch Kauf-, 
Darlehens- oder Schenkungsverträge sein. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
es zu negativen steuerlichen Folgen für die 
Beteiligten kommen, wenn der Vertrag 
nicht ordnungsgemäß – also wie unter 
fremden Dritten – abgeschlossen wurde. 
 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) 
am 5.9.2019 entschiedenen Fall lag ein 
Mietvertrag über die Nutzung von Ge-
schäftsräumen zwischen einer Personenge-
sellschaft und der Ehefrau eines Gesell-
schafters vor, der zu 50 % beteiligt ist. 
Tatsächlich wurde aber zusätzlich noch ein 
weiterer Raum unentgeltlich an die Perso-
nengesellschaft überlassen. Nach einer 
Betriebsprüfung gelangte das Finanzamt zu 
der Überzeugung, dass es sich bei den 
Räumlichkeiten um ein häusliches Arbeits-
zimmer handelt und qualifizierte die Miet-
zahlungen zu nicht abzugsfähigen Be-
triebsausgaben um. 
 
Das FG folgte der Auffassung des Finanz-
amts. Verträge zwischen einer Gesellschaft 
und deren Gesellschaftern bzw. Angehöri-
gen des beherrschenden Gesellschafters 
müssen grundsätzlich auf ihre Fremdüb-
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lichkeit geprüft werden. Das heißt, dass der 
Vertrag so abgeschlossen wurde, wie er 
zwischen Fremden abgeschlossen worden 
wäre. Im entschiedenen Fall hat die Gesell-
schaft mehr Räume zur Verfügung gehabt, 
als vertraglich vereinbart wurde. Eine sol-
che Konstellation wäre unter Fremden 
nicht eingetreten. 
 
Bitte beachten Sie: Geprüft werden Ver-
träge auch auf das vereinbarte Entgelt und 
sonstige Vorteile, die einer der beiden Par-
teien unberechtigterweise zugutekommen 
könnte. Das gilt nicht nur für Mietverträge, 
sondern auch für Kauf-, Darlehens- oder 
Schenkungsverträge. Lassen Sie sich in 
solchen Fällen immer beraten, um steuerli-
che Fehler zu verhindern, die nachträglich 
nicht mehr rückgängig zu machen sind! 
 
2. Abzugsbeschränkung von Kos-

ten für häusliches Arbeitszim-
mer 

 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer sowie die Kosten der Ausstattung 
können als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten steuerlich angesetzt werden, 
wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren 
Aufwendungen ist dann gesetzlich auf 
1.250 € begrenzt. Die Beschränkung der 
Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet. 
 
Entsprechend können für das Arbeitszim-
mer die anfallenden Kosten wie Schuldzin-
sen, Gebäudeabschreibung, Müllabfuhrge-
bühren oder Stromkosten anteilig angesetzt 
werden. Der Anteil berechnet sich nach der 
Fläche des Arbeitszimmers im Verhältnis 
zur übrigen Wohnfläche. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) schränkt 
nunmehr mit Urteil vom 14.5.2019 die 

Kosten, die als Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer angesetzt werden 
können, ein. Im entschiedenen Fall reno-
vierte ein Steuerpflichtiger das Badezim-
mer und den Flur umfassend. Die dabei 
entstandenen Kosten setzte er in der Ge-
winnermittlung anteilig für das Arbeits-
zimmer an; sie wurden jedoch vom Fi-
nanzamt nicht berücksichtigt. Diese An-
sicht spiegelt sich auch in der Entschei-
dung des BFH wieder.  
 
Grundsätzlich dürfen Renovierungsarbei-
ten zwar anteilig für das Arbeitszimmer 
berücksichtigt werden, aber nur, wenn die-
se auf das gesamte Haus bzw. die gesamte 
Wohnfläche entfallen. Bei dem Steuer-
pflichtigen wurden jedoch Räume reno-
viert, welche fast nur der privaten Nutzung 
dienen.  
 
Anmerkung: Der BFH verwies das Urteil 
an die Vorinstanz zurück, weil im ent-
schiedenen Fall auch noch Kosten für Ar-
beiten an Rollläden des Hauses anfielen, 
die von ihm nicht zugeordnet werde konn-
ten. Werden diese nur in einem fast aus-
schließlich privat genutzten Raum mon-
tiert, so ist auch hier ein Abzug im Rahmen 
der Aufwendungen für das häusliche Ar-
beitszimmer nicht möglich.  
 
3. Steuerliche Berücksichtigung 

privater Schulkosten 
 
Circa 10 % aller Schüler in Deutschland 
besuchen zzt. eine private Schule. Eltern 
haben die Möglichkeit die entstandenen 
Aufwendungen als Sonderausgaben gel-
tend zu machen. Abzugsfähig sind 30 %, 
maximal jedoch 5.000 € pro Jahr, der ange-
fallenen Schulgeldzahlungen (bis zu 
16.666 €).  
 
Nicht unter den Sonderausgabenabzug fal-
len hingegen Gebühren für Hoch- oder 
Fachhochschulen und Nachhilfeunterricht 
und werden daher auch steuerlich nicht 
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berücksichtigt. Eine freiwillige Zahlung an 
eine begünstigte, gemeinnützige Einrich-
tung kann mit Vorlage einer Spendenbe-
scheinigung steuerlich als Spende aner-
kannt werden. 
 
Anmerkung: Zwingende Voraussetzungen 
für den Abzug sind, dass für das Kind noch 
Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag 
besteht und ein allgemeinbildender oder 
berufsbildender Schul-, Jahrgangs- oder 
Berufsabschluss angestrebt wird. Das gilt 
auch für besuchte Schulen in der EU, wenn 
die genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 
4. Abgrenzung zwischen Gewer-

bebetrieb und selbstständiger 
Tätigkeit 

 
Ist nicht durch Gesetz oder Rechtspre-
chung festgelegt, ob ein bestimmter Beruf 
zu den selbstständigen oder gewerblichen 
Einkünften gehört, so ist die Abgrenzung 
für den jeweiligen Einzelfall durchzufüh-
ren. Maßgebend ist dabei, welche Tätigkeit 
hauptsächlich ausgeführt wird und welche 
Position der ausführende Unternehmer 
übernimmt. 
 
Die Entscheidung, ob bei Prüfingenieuren 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus 
selbstständiger Tätigkeit vorliegen, hatte 
auch der Bundesfinanzhof (BFH) in sei-
nem Urteil vom 14.5.2019 zu treffen.  
Im entschiedenen Fall bestand eine GbR 
aus Gesellschaftern, welche allesamt als 
Prüfingenieure tätig waren. Die angefalle-
nen Haupt- und Abgasuntersuchungen 
wurden jedoch hauptsächlich von den An-
gestellten der GbR ausgeführt. Finanzamt 
und BFH qualifizierten die Einkünfte der 
GbR aus diesem Grund als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb und somit als gewerbe-
steuerpflichtig. 
 
Grundsätzlich hatte der BFH bereits zuvor 
festgelegt, dass Prüfingenieure, welche 

Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprü-
fungen durchführen, Einkünfte aus selbst-
ständiger/freiberuflicher Tätigkeit erzielen. 
Allerdings müssen sie dafür in leitender 
Position und eigenverantwortlich auftre-
ten. Das gilt für alle freiberuflichen Un-
ternehmer, da die Tätigkeit sonst nicht 
als selbstständig gilt, sondern als ge-
werblich.  
 
Anmerkung: Bei der Ausübung einer 
selbstständigen Arbeit besteht immer die 
Möglichkeit sich fachlich vorgebildeter 
Arbeitskräfte zu bedienen. Jedoch muss die 
ausgeführte Leistung dem Unternehmer 
zuzurechnen sein.  
 
5. Überversorgung bei der Be-

triebsrente 
 
Steuerpflichtige, die Einkünfte aus selbst-
ständiger Tätigkeit oder aus Gewerbebe-
trieb erzielen, können ihren beschäftigten 
Arbeitnehmern eine betriebliche Altersvor-
sorge einrichten. Für die Unternehmer stel-
len die gezahlten Zuwendungen an Unter-
stützungskassen Betriebsausgaben dar. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch 
entschieden, dass diese Zuwendungen 
nicht immer unbeschränkt abziehbar sind. 
 
Im entschiedenen Fall zahlte eine Unter-
nehmerin regelmäßig Zuwendungen an 
eine Unterstützungskasse, welche mit ver-
einbartem Rentenbeginn lebenslange Leis-
tungen an die Arbeitnehmer der Unter-
nehmerin auszahlen soll. Es wurde eine 
jährlich feste Steigerung von 5 %, eine sog. 
Anwartschaftsdynamik, pro zukünftiges 
Dienstjahr vereinbart. Das Finanzamt war 
der Ansicht, dass eine Kürzung der Beiträ-
ge zur betrieblichen Altersvorsorge vorzu-
nehmen ist, sollte eine Überversorgung 
vorliegen. Dabei muss auch die Steigerung 
in die Prüfung zur Überversorgung mit 
einbezogen werden. 
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Das sah auch der BFH so. Maßgebend für 
die Berechnung sind 75 % der bezogenen 
Aktivbezüge zur betrieblichen Altersvor-
sorge am jeweiligen Bilanzstichtag. Die 
zugesagten Versorgungsbezüge zuzüglich 
der Rentenanwartschaft aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung dürfen diese 
Grenze nicht überschreiten. Bei einer 
Überschreitung ist eine Steigerung von 3 
% nach Auffassung des BFH noch an-
gemessen, bei der eine Überversorgung 
nicht vorliegt. Wird dieser Prozentsatz 
überschritten, wie in dem oben beschriebe-
nen Fall mit 5 %, so ist von einer Überver-
sorgung auszugehen und eine entsprechen-
de Kürzung der gezahlten Zuwendungen 
zu ermitteln. 
 
Bitte beachten Sie: Entsprechende Verträ-
ge sollten nicht ohne steuerliche Hinter-
grundprüfung abgeschlossen werden. Las-
sen Sie sich hier unbedingt beraten, um 
steuerliche Fehler bei der betrieblichen 
Rente zu vermeiden. 
 
6. Steuerliche Anerkennung von 

Zeitwertkonten-Modellen bei  
GmbH-Geschäftsführern 

 
Mit Schreiben vom 8.8.2019 äußert sich 
das Bundesfinanzministerium zur zukünf-
tigen steuerlichen Behandlung von Zeit-
wertkonten-Modellen von Organschaften, 
das in allen offenen Fällen angewendet 
werden soll. Danach sind Vereinbarungen 
über die Einrichtung von Zeitwertkonten 
bei Arbeitnehmern, die zugleich als Organ 
einer Körperschaft bestellt sind – z. B. bei 
Geschäftsführern einer GmbH – 
lohn/einkommensteuerlich grundsätzlich 
anzuerkennen, wenn der Arbeitnehmer 
nicht an der Körperschaft beteiligt ist (z. B. 
Fremd-Geschäftsführer). 
 
Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft 
beteiligt, beherrscht diese aber nicht (z. B. 
Minderheits-Gesellschafter-
Geschäftsführer), ist zu prüfen, ob eine 

verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt. Ist 
dies nicht der Fall, sind Vereinbarungen 
über die Einrichtung von Zeitwertkonten 
lohn-/einkommensteuerlich grundsätzlich 
anzuerkennen. 
 
Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft 
beteiligt und beherrscht diese, liegt eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor. Ver-
einbarungen über die Einrichtung von 
Zeitwertkonten werden dann lohn-
/einkommensteuerlich von der Finanzver-
waltung nicht anerkannt. 
 
Der Erwerb einer Organstellung hat keinen 
(negativen) Einfluss auf das bis zu diesem 
Zeitpunkt aufgebaute Guthaben eines 
Zeitwertkontos. Nach Erwerb der Organ-
stellung ist hinsichtlich der weiteren Zu-
führungen zu dem Konto eine verdeckte 
Gewinnausschüttung zu prüfen. Nach Be-
endigung der Organstellung und Fortbeste-
hen des Dienstverhältnisses kann der Ar-
beitnehmer das Guthaben entsprechend 
weiter aufbauen oder das aufgebaute Gut-
haben für Zwecke der Freistellung verwen-
den. 
 
7. Erstattung von Versicherungs-

beiträgen nur auf Antrag 
 
Durch Verschiebung des Renteneintrittsal-
ters und Flexirentengesetz kommt es im-
mer häufiger vor, dass Versorgungsbezüge 
(Rente, BAV-Rente, Einmalbetrag aus der 
BAV) neben aktivem Erwerbseinkommen 
(Arbeitslohn, selbstständige Erwerbstätig-
keit) bezogen werden. Für gesetzlich Ver-
sicherte kann es in diesen Fällen dazu 
kommen, dass mehr Beiträge an die Kran-
kenkasse abgeführt werden, als dem 
Höchstbeitrag gemäß der Beitragsbemes-
sungsgrenze entsprechen.  
 
Die Krankenkassen erstatten den zu viel 
gezahlten Beitrag (nur) auf Antrag an den 
Versicherten. Der Antrag ist an die Kran-
kenkasse zu richten, die den Beitrag einge-
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nommen hat, auch wenn in der Zwischen-
zeit ein Wechsel der Krankenkasse erfolgt 
ist. 
 
Bitte beachten Sie: Ohne Antrag keine 
Erstattung! Die Erstattung erfolgt nicht 
automatisch, da die Beiträge bei der Kran-
kenkasse an verschiedenen Stellen einge-
nommen und nicht zusammengeführt wer-
den. Der Erstattungsanspruch verjährt vier 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Beiträge fällig waren. 
 
8. Gesetzentwurf zur Rückfüh-

rung des Solidaritätszuschlags 
 
Der Solidaritätszuschlag (Soli-Zuschlag) 
ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkom-
men- und zur Körperschaftsteuer, die dem 
Bund zusteht. Er wurde durch das Gesetz 
zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms im Rahmen der Wieder-
vereinigung Deutschlands mit Wirkung 
vom Veranlagungszeitraum 1995 an einge-
führt. 
 
Nunmehr soll die im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Abschaffung des Soli-

Zuschlags gesetzlich definiert und der Soli 
in einem ersten Schritt – ab 2021 – zu-
gunsten niedriger und mittlerer Einkom-
men schrittweise zurückgeführt werden.  
 
Bei der Einführung des Solidaritätszu-
schlags wurde für einkommensteuerpflich-
tige Personen eine Freigrenze festgelegt. 
Nach geltendem Recht wird der Zuschlag 
nur erhoben, wenn die tarifliche Einkom-
mensteuer den Betrag von 972 €/1.944 € 
(Einzel-/Zusammenveranlagung) über-
steigt. Diese Freigrenze wird nunmehr auf 
16.956 €/33:912 € angehoben. Damit sol-
len laut Gesetzesbegründung rund 90 % 
der Steuerpflichtigen nicht mehr mit Soli-
daritätszuschlag belastet werden. Die Höhe 
des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach 
Überschreiten der Freigrenze. Eine sog. 
Milderungszone soll einen Belastungs-
sprung vermeiden. 
 
Anmerkung: In der Fachliteratur werden 
Stimmen laut, die die Gesetzesinitiative als 
nicht grundgesetzkonform einstufen. Am 
Tag der Veröffentlichung dieses Schreiben 
war das Gesetz noch nicht verabschiedet. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.10.2019 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

 

29.10.2019 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2;  
Februar = 103,8; Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2; November = 104,2; Oktober = 104,9 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Disclaimer 
 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 
 
© 10/2019. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
drucktechnischem, elektronischem, optischen, foto-mechanischem, digitalen oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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